
Einverständniserklärung 
 

zur Teilnahme am Schießsport für Jugendliche im  
 

Schützenverein Garßen e.V. von 1891 

 
Daten des Jugendlichen 
 
 

Nachname      Vorname 
 
 

Straße       PLZ, Wohnort 
 
 
geboren am  Geburtsort   Telefon-Nr. 
 
Daten des / der Sorgeberechtigten 
 

Vater: 
 
 

Nachname      Vorname 
 
Mutter: 
 
 

Nachname      Vorname 
 
Wir geben hiermit unsere Einwilligung für die Teilnahme unseres Sohnes / unserer Tochter am 
Schießsport (Übungsschießen und schießsportliche Wettkämpfe) im Schützenverein Garßen e.V. 
von 1891 nach den Regeln des Deutschen Schützenbundes unter Aufsicht eines vom Verein 
beauftragten Schießsportleiters/in.  
 
Die Bestimmungen des Waffengesetzes nehme ich hiermit zur Kenntnis. 
Sie lauten wie folgt: 

 
§ 27 – Abs. 3 WaffG Kindern unter zwölf Jahren darf das Schießen mit Schusswaffen in 

Schießstätten nicht gestattet werden. 
 
§ 27 – Abs. 3 WaffG Die verantwortlichen Aufsichtspersonen dürfen Kindern die das zwölfte 

Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, das Schießen 
in Schießstätten mit Luftdruck-, Federdruck – und CO 2 – Waffen, 
Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und nicht 
18 Jahre alt sind, auch das Schießen mit sonstigen Schusswaffen gestatten, 
wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt hat oder 
beim Schießen anwesend ist. 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 


